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Kleine Anfrage 4451 
 
des Abgeordneten André Kuper   CDU 
 
 
 
Frei werdende Finanzmittel des Stärkungspakts Stadtfinanzen 
 
 
 
Im Evaluationsbericht der Landesregierung zur zweiten Stufe des Stärkungspaktes heißt es, 
dass nach dem derzeitigen Stand der Sanierungsplanung (HSP 2015) aller 61 teilnehmenden 
Kommunen des Stärkungspaktes (Stufe I und II) bis 2021 Konsolidierungshilfen im Gesamt-
volumen von 1,06 Mrd. Euro für den Haushaltsausgleich nicht benötigt werden. 
 
Über das Stärkungspaktgesetz werden den 35 teilnehmenden Kommunen der Stufe I in den 
Jahren 2011 bis 2020 jeweils 350 000 000 Euro pro Jahr bereitgestellt. Für die 27 freiwillig 
teilnehmenden Kommunen der Stufe II wurden – aufwachsend seit dem Jahr 2012 von 65 
Millionen Euro auf jährlich 297 Mio. Euro - im Rahmen der sog. Komplementärmittel 296.578 
000 Euro ab dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2020 bereitgestellt. Die Kommunen finanzieren die 
2. Stufe des Stärkungspaktes über Vorwegabzüge im GFG, den Kommunal-Soli und die Nicht-
Beteiligung an der letzten Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Abzüglich der Mittel für die Be-
zirksregierung und die GPA stehen somit jährlich bis zum Jahr 2020 rund 642 Millionen Euro 
Stärkungspaktgelder zur kommunalen Auszahlung zur Verfügung.   
 
Der Stärkungspakt fordert von den teilnehmenden Kommunen den Haushaltsaus-gleich unter 
Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeit-
punkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 
2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2018 
ein. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 
ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erst-
maligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsaus-
gleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. In welcher Höhe werden Stärkungspaktmittel – nach den derzeitigen Planungen – der 1. 

Stufe ab dem Jahr 2016 jährlich bis zum Jahr 2021 frei? 
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2. In welcher Höhe werden Stärkungspaktmittel – nach den derzeitigen Planungen – der 2. 
Stufe ab dem Jahr 2016 jährlich frei? 

 
3. In welcher Höhe werden Stärkungspaktmittel jeweils insgesamt in den Jahren 2016 bis 

2021 frei? 
 
4. § 5 Absatz 4 Stärkungspaktgesetz bestimmt, dass, wenn die Gemeinde in einem Jahr 

die zur Verfügung gestellten Mittel nicht in voller Höhe benötigt um das jahresbezogene 
Konsolidierungsziel zu erreichen, diese Mittel zur Reduzierung von Liquiditätskrediten 
zu verwenden sind. Die Konsolidierungshilfe kann von der Bezirksregierung mit Wirkung 
für die Zukunft reduziert werden, soweit sie zum Haushaltsausgleich nicht mehr benötigt 
wird. In welchen Fällen ist dies bereits zur Anwendung gekommen? 

 
5. § 2 Absatz 6 Stärkungspakt sieht zudem hinsichtlich der Komplementärmittel vor, dass, 

wenn eine Gemeinde in drei aufeinander folgenden Jahren für die Solidaritätsumlage 
und die allgemeine Kreisumlage mehr als 90 Prozent ihrer Einnahmen aus der Gewer-
besteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, zuzüglich der Grundsteuer A und B, ih-
res Anteils an der Einkommensteuer sowie der den Gemeinden nach dem jeweils gel-
tenden Gemeindefinanzierungsgesetz zufließenden sonstigen Kompensationsleistun-
gen und ihres Anteils an der Umsatzsteuer aufbringen muss, ihr der im dritten Jahr die 
90 Prozent übersteigende Betrag bis zur Höhe ihres Anteils an der Solidaritätsumlage 
auf Antrag erstattet wird. In welchen Fällen der Kommunal-Soli-Zahler ist es zu Erstat-
tungen in diesem Sinne auf Antrag der betroffenen Kommunen gekommen? 

 
 
 
André Kuper 
 
 
 


